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 München, 24. Januar 2008 

 

 

 
Rechtsstreitigkeiten – Erstes Quartal des Geschäftsjahrs 2008 

Wie berichtet, ermitteln Staatsanwaltschaften und andere Ermittlungsbehörden in verschiedenen 
Jurisdiktionen der Welt gegen die Siemens AG und ihre Tochtergesellschaften sowie gegen meh-
rere teils ehemalige, teils aktive Mitarbeiter, unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechung 
von Amtsträgern einschließlich Untreue, Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Diese 
Ermittlungsverfahren haben Korruptionsvorwürfe gegen zahlreiche Siemens-Geschäftsbereiche 
zum Gegenstand. 

 
Weitere Informationen zu diesen Ermittlungen und zu anderen Rechtsstreitigkeiten sowie zu den 
hiermit verbundenen möglichen Risiken und möglichen finanziellen Auswirkungen für die Gesell-
schaft enthält der Geschäftsbericht der Siemens AG für das Geschäftsjahr 2007 sowie die Form 
20-F für das Geschäftsjahr 2007, insbesondere die Abschnitte „Item 3: Key Information – Risk Fac-
tors”, „Item 4: Information on the Company – Legal Proceedings”, „Item 5: Operating Financial Re-
view and Prospects”, und „Item 15: Controls and Procedures”. 

 
Unter anderem haben sich seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das am 30. Sep-
tember 2007 zu Ende gegangene Geschäftsjahr hinsichtlich Untersuchungen und Rechtsstreitig-
keiten folgende Entwicklungen ergeben: 
 

 Nigerianische Behörden haben Büroräume von Siemens Ltd. Nigeria im Zusammenhang 
mit einer Untersuchung angeblich rechtswidriger Zahlungen an Nigerianische Amtsträger in 
den Jahren 2002 bis 2005 durchsucht. Nach Presseberichten hat die Nigerianische Regie-
rung angekündigt, für die Dauer der Untersuchung mit Siemens keine Geschäfte mehr vor-
zunehmen. 

 
 Am 11. Dezember 2007 durchsuchte die Norwegische Staatsanwaltschaft Büroräume von 

Siemens AS Norwegen sowie diverse Privatwohnungen im Zusammenhang mit Zahlungen 
von Siemens für Golfreisen in den Jahren 2003 und 2004, an denen Mitarbeiter des Nor-
wegischen Verteidigungsministeriums teilnahmen. Vor diesem Hintergrund und aufgrund 
der bereits berichteten Untersuchung von Bestechungs- und Betrugsvorwürfen zum Nach-
teil des Verteidigungsministeriums bei der Vergabe eines Liefervertrags über Telekommu-
nikationsausrüstung hat das Verteidigungsministerium angekündigt, einstweilen mit Sie-
mens keine Geschäfte mehr vorzunehmen. 

 
 Die Staatsanwaltschaft Mailand untersucht den Vorwurf, zwei Mitarbeiter von Siemens 

S.p.A. Italien hätten illegale Zahlungen an Mitarbeiter des staatlichen Gas- und Energiever-
sorgungsunternehmens ENI geleistet. Die Staatsanwaltschaft hat im November 2007 An-
klage gegen die beiden Mitarbeiter, Siemens S.p.A. und eine ihrer Tochtergesellschaften 
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sowie gegen weitere nicht zu Siemens gehörende Einzelpersonen und Unternehmen erho-
ben. 

 
 Russische Behörden haben Büroräume von Siemens in Ekaterinenburg und Moskau im 

Zusammenhang mit dem Vorwurf der Unterschlagung von Haushaltsgeldern im Rahmen 
von Lieferverträgen über medizinische Ausrüstung an öffentliche Stellen der Stadt Ekateri-
nenburg in den Jahren 2003 bis 2005 durchsucht. Im Zusammenhang mit dieser Untersu-
chung wurde ein Mitarbeiter von Siemens Russland verhaftet.   

 
 Siemens wurde von Repräsentanten regionaler Entwicklungsbanken einschließlich der In-

ter-American Development Bank, der Asian Development Bank, der African Development 
Bank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie der Europäischen 
Investmentbank hinsichtlich Antikorruptionsanfragen sowie anderer für diese Institutionen 
wichtiger Themen kontaktiert. 

 
 Wie berichtet, wurde im Zusammenhang mit der Untersuchung einer Vereinbarung, die 

zwischen Siemens und einem Unternehmen, das von dem früheren Vorsitzenden der Ar-
beitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger (AUB) kontrolliert wird, abgeschlos-
sen wurde, im April 2007 ein früheres Mitglied des Vorstands verhaftet und nach Stellung 
einer Kaution in Höhe von 5 Mio. EUR auf freien Fuß gesetzt. In diesem Zusammenhang 
gab eine Bank eine Bankbürgschaftserklärung in Höhe von 5 Mio. EUR ab, wovon im Ein-
klang mit deutschem Recht 4,5 Mio. EUR von der Gesellschaft gesichert  wurden. Der 
Haftbefehl gegen das frühere Mitglied des Vorstandes wurde nunmehr aufgehoben, und die 
Bankbürgschaft sowie die darauf bezogene Garantie der Gesellschaft sind weggefallen. 

 
 Debevoise & Plimpton LLP berichtete, dass Hinweisen, die aus dem Amnestieprogramm 

der Gesellschaft resultieren, sowie sonstigen Informationen weiter nachgegangen wird. 
 

 Am 4. Januar 2008 verhängte die Slowakische Wettbewerbsbehörde eine Geldbuße von 
3,3 Mio. EUR gegen Siemens und VA Tech im Zusammenhang mit möglichen Kartellver-
stößen im Bereich gasisolierter Hochspannungs-Schaltanlagen. Wir haben gegen diese 
Entscheidung Rechtsmittel eingelegt. 

 
 Im Dezember 2007 wurde in Israel ein Antrag auf Zulassung einer Class Action auf der 

Grundlage der Bußgeldbescheide der EU-Kommission für angebliche Kartellverstöße im 
Bereich gasisolierter Hochspannungsschaltanlagen gestellt. Die Klage richtet sich gegen 
13 Unternehmen, darunter Siemens AG Deutschland, Siemens AG Österreich und Sie-
mens Ltd. Israel. Die Class Action verlangt Schadenersatz für Strombezieher in Israel in 
Höhe von ungefähr 575 Mio. EUR, weil durch die angeblichen Absprachen zu hohe Strom-
preise gezahlt worden sein sollen. Das Gericht hat über die Zulässigkeit der Klage noch 
nicht entschieden. 

 
Gegen Siemens werden weiterhin korruptionsbezogene Ermittlungen in den USA sowie in anderen 
Jurisdiktionen durchgeführt. Dies kann dazu führen, dass Siemens oder einzelne Mitarbeiter we-
gen Gesetzesverstößen straf- oder zivilrechtlich belangt werden, so etwa wegen Verstoßes gegen 
den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Ferner kann sich der Umfang der anhängigen Untersu-
chungen ausweiten und neue Untersuchungen in Zusammenhang mit Vorwürfen hinsichtlich Be-
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stechung oder anderen rechtswidrigen Handlungen können aufgenommen werden. Negative Fol-
gen können sich daraus auch für die operative Geschäftstätigkeit, die Finanz- und Ertragslage und 
die Reputation des Unternehmens ergeben, insbesondere in Form von Strafzahlungen, Geldbu-
ßen, Schadensersatz, Vorteilsabschöpfungen, formalen oder informalen Ausschlüssen bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe oder dem Entzug oder Verlust der Gewerbe- oder Betriebserlaubnis. 
Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Management zusätzlich zu den vormals berichteten Beträgen, ins-
besondere der Geldbuße, die vom Landgericht München verhängt wurde, keine wesentlichen Auf-
wendungen oder Rückstellungen für derartige Sanktionen bilanziert, da es bislang nicht über hin-
reichende Informationen verfügt, um eine verlässliche Schätzung der möglichen Höhe der Inan-
spruchnahme vornehmen zu können. Siemens erwartet, künftig in Zusammenhang mit den Unter-
suchungen Aufwendungen oder Rückstellungen für Strafzahlungen, Geldbussen oder andere Zah-
lungen bilanzieren zu müssen, die wesentlich sein können. Ferner werden Siemens auch weiterhin 
Kosten aus fortlaufenden Untersuchungen und damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverfah-
ren sowie für die andauernden Maßnahmen zur Beseitigung von Schwächen des internen Kon-
trollsystems entstehen. Auch können Änderungen im Geschäftsablauf und bei den internen 
Compliance-Programmen, welche über die bereits vorgenommenen Änderungen hinausgehen, 
notwendig werden. 
 
Das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2008 beinhaltet Aufwendungen von 127 Mio. EUR für exter-
ne Berater im Zusammenhang mit den Untersuchungen mutmaßlicher Verstöße gegen Anti-
Korruptionsgesetze und ähnlicher Angelegenheiten sowie für Maßnahmen zur Beseitigung von 
Schwächen des internen Kontrollsystems. 
 
 
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen – also Aussagen über Vorgänge, die in 
der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch Formulie-
rungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, 
„werden“ oder ähnliche Begriffe. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen 
und bestimmten Annahmen. Sie bergen daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Fakto-
ren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen, beeinflussen die Geschäftsaktivitä-
ten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse von Siemens. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass 
die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen des Siemens-Konzerns wesentlich abweichen von den in zu-
kunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu Ergebnissen, Erfolgen oder Leistun-
gen. Für uns ergeben sich solche Ungewissheiten insbesondere, neben anderen, aufgrund folgender Faktoren: Än-
derungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage (einschließlich Margenentwicklungen in den 
wichtigsten Geschäftsbereichen), Herausforderungen der Integration wichtiger Akquisitionen und der Implementie-
rung von Joint Ventures und anderer wesentlicher Portfoliomaßnahmen, Änderungen von Wechselkursraten und 
Zinssätzen, Einführung konkurrierender Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, fehlender Akzep-
tanz neuer Produkte und Dienstleistungen seitens der Kundenzielgruppen des Siemens-Konzerns, Änderungen in 
der Geschäftsstrategie, des Ausgangs von offenen Ermittlungen und anhängigen Rechtsstreitigkeiten, insbesondere 
den Korruptionsuntersuchungen, denen wir derzeit in Deutschland, in den USA und anderswo unterliegen; der po-
tenziellen Auswirkung dieser Untersuchungen und Verfahren auf unser laufendes Geschäft, einschließlich unserer 
Beziehungen zu Regierungen und anderen Kunden; der potenziellen Auswirkungen solcher Angelegenheiten auf 
unsere Abschlüsse sowie verschiedener anderer Faktoren. Detailliertere Informationen über unsere Risikofaktoren 
sind den Berichten zu entnehmen, die Siemens bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht hat und 
die auf der Siemens-Website unter www.siemens.com und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar 
sind. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass 
die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse sowohl positiv als auch 
negativ wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete, 
antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, projizierte oder geschätzte Ergebnisse genannt worden sind. Sie-
mens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisie-
ren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 


